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Stadt Adliswil 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats ( ) 

Sitzung vom 27. November 2018 

Beschl. Nr. 2018-389 

K5.1.1 Allgemeine und komplexe Akten 
Stiftung Wildnispark Zürich; Parkvertrag 2020 - 2029; Kreditantrag 

Ausgangslage 

2010 hat das Bundesamt für Umwelt dem Wildnispark Zürich Sihlwald für die Periode 2010 -
2019 das Label "Naturerlebnispark - Park von nationaler Bedeutung" erteilt. Für die 
kommende Periode 2020 - 2029 muss das Label beim Bund neu beantragt werden. Dazu 
wurde das entsprechende Dossier 'Charta 2020 - 2029' ausgearbeitet. Die Charta besteht im 
Wesentlichen aus drei Elementen: 

- Teil A: Label-Antrag durch den Kanton Zürich 
- Teil B: Parkvertrag 
- Teil C: Managementplan für den Betrieb 

Der Parkvertrag muss von allen Vertragspartnern, also auch von den Bezirksgemeinden, 
unterzeichnet werden. Die Vertragsdauer von 10 Jahren ist durch den Bund vorgegeben. Um 
dem Kanton zu ermöglichen, auf der Basis des genehmigten Parkvertrags den Label-Antrag 
zu erarbeiten, ist die Vertragsunterzeichnung des Parkvertrags durch die Präsidenten der 
Bezirksgemeinden auf den 4. Dezember 2018 geplant. Ausgehend von der verabschiedeten 
Charta werden in einer separaten Leistungsvereinbarung u.a. die Finanzen geregelt. Die 
zukünftige Leistungsvereinbarung, die den Zeitraum 2020 - 2023 umfasst, wird 2019 
ausgearbeitet und den Gemeinden zur Genehmigung vorgelegt. 

Im Jahr 2018 haben die Gemeinden des Bezirks Hergen gesamthaft CHF 289'500 an die 
Stiftung Wildnispark Zürich überwiesen. Mit SRB 2016-241 vom 20. September 2016 und 
SRB 2018-74 vom 27. März 2018 hat der Stadtrat Adliswil der Zahlung des jährlichen 
Gemeindebeitrags an den Wildnispark Zürich in der Höhe von CHF 55'000 für die Jahre 
2017- 2019 zugestimmt. 

Der Stadtrat steht einer Verlängerung der Leistungsvereinbarung wohlwollend gegenüber. 
Der Vertei lschlüssel der neuen Leistungsvereinbarung sieht für die Stadt Adliswil ab 2020 
eine Zahlung von jährlich CHF 55'500.- vor. Vorbehalten bleibt sowohl im Parkvertrag wie 
auch in der Leistungsvereinbarung die Genehmigung des jährlichen Voranschlags jeder 
Gemeinde durch die jeweiligen Organe. 

Erwägungen 

Die Erteilung des Labels "Naturerlebnispark - Park von nationaler Bedeutung" ist sowohl für 
die Vermarktung als auch aus ökonomischer Sicht (Beiträge von Bund und Kanton) von sehr 
grosser Bedeutung. Die Unterzeichnung des Parkvertrags ist Voraussetzung für den Antrag 
zur erneuten Erteilung des Labels ab 2020. 
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Im zehnjährigen Parkvertrag ist nur eine Absichtserklärung von jährlichen Finanzbeiträgen 
enthalten. Die definitiven Beitragshöhen werden in einer Leistungsvereinbarung zwischen 
den Stiftern und der Stiftung in der Regel für vier Jahre festgelegt. 

Alle Stifter haben die 'Charta 2020 - 2029' in einer Vernehmlassung geprüft. Über die 
eingegangenen Anträge hat die Stifterversammlung am 13. November 2018 beraten und die 
definitive Fassung der Charta einstimmig verabschiedet. 

Damit liegt der definitive Parkvertrag nun vor und kann unterzeichnet werden. Die 'Charta 
2020 - 2029' sichert den kontinuierlichen Weiterbetrieb des für die Region sehr wichtigen 
Naturerlebnisparks Wildnispark Zürich Sihlwald für die kommenden 10 Jahre. 

Der Gemeindebetrag von CHF 55'000.- fürs Jahr 2019 ist im Budget (078.3636.00 I 078.2200) 
eingestellt. 

Auf Antrag des Ressortvorstehers Einwohnerkontakte und Präsidiales sowie der 
Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 33a Ziff. 6 und Art. 47 
Ziff. 6 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil , folgenden 

Beschluss: 

1 Der Stadtrat genehmigt den Parkvertrag 2020- 2029 für den Wildnispark Zürich 
Sihlwald. 

2 Der Stadtpräsident und die Stadtschreiberin bzw. deren Stellvertretungen werden 
ermächtigt, den Parkvertrag 2020 - 2029 zu unterzeichnen. 

3 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt: 

3.1 Für den Gemeindebeitrag an den Wildnispark Zürich Sihlwald wird ein jährlich 
wiederkehrender Verpflichtungskredit von brutto CHF 60'000.- ab dem Jahr 
2020 bewilligt. 

3.2 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen. 

4 Dieser Beschluss ist öffentlich. 

5 Mitteilung an: 

5.1 Grosser Gemeinderat 
5.2 Ressortvorsteherin Werkbetriebe 
5.3 Zentrale Dienste 
5.4 Wildnispark Zürich Sihlwald (mit separatem Schreiben) 
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Stadtrat 

Farid Zeroual 
Stadtpräsident 
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~tadtschreiberin 
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